
	

Mietvertrag	Holzbackofen	BRAVA																																																		 																																																					
																																																																																																																
Eigentum	des	Gemeinnützigen	Frauenverein	Zäziwil	u.	Umgebung																																																									 
1.	Vertragsparteien		

1.1	Vermieterin/	Vermieter		

Vertreten	durch:	

 
Gemeinnütziger	Frauenverein	Zäziwil	u.Umgebung		

Karin	Lanz,	Zäziwilstrasse	11,	3532	Mirchel	

031	711	49	34			oder					079	771	23	03	 

E-Mail: Info@frauenverein-zaeziwil.ch		oder			k.stlanz@bluewin.ch		 	

1.2	Mieterin/Mieter	 

Vorname,	Name:	   

Adresse:	    

Postleitzahl,	Ort:	 
  

Telefon:	  

2.	Mietobjekt	:	Fahrbarer	Holzbackofen	„BRAVA“	fest	auf	Autoanhänger	montiert	 

(Kreuzen	Sie	Zutreffendes	an	)		

Benützung	als:																																																																													Mietpreise	pro	Tag:		  

£Mitglied	Frauenverein	Zäziwil	u.	Umgeb.			 	 Fr.	20.-			(bringen	+	Fr.	10.-) 

£Nichtmitglied	wohnhaft	Zäziwil,	Mirchel	 	 	 Fr.	40.-			(bringen	+	Fr.	10.-) 

£Auswärtige			 	 	 	 	 	 Fr.	70.-			(bringen	+	Fr.0.80/km	Entschädigung)	

£Schulen/Kindergarten		 	 	 	 	 Fr.	20.- 

£Einheimische	Vereine		 	 	 	 	 Fr.	40.-				(ab	dem	3.	Tag:	pro	Tag	20.-) 

	



	

2.	Befristeter	Mietvertrag:		

Der	Mietvertrag	beginnt	am	______________________________	(Datum)		

und	endet	am																										______________________________	(	Datum	 

2.1	Mietpreis		

Der	Mietpreis	wird	bei	Mietbeginn	bar	bezahlt.	D.h.	beim	Abholen	resp.	bei	der	Lieferung	des	Holzbackofens.	 

2.2	Schadenfall		

Die	Mieterin/Mieter	haftet	für	jegliche	von	ihm	verursachten	Schäden.	 

2.3		Benutzung	 

Die	Mieterin/Mieter	erklärt	sich,	die	dem	Holzbackofen	beigelegten,	Gebrauchsanweisung	zu	folgen	und	den	Ofen	

in	gereinigten	,	sauberen	Zustand	zurück	zu	geben.	Allenfalls	werden	zusätzliche	Reinigungskosten	verrechnet.	 

3.	Zubehör:		

2	Gitter,	2	Metallschalen,	1	Feuerzange,	1	Feuerschaufel,	1	Brotschaufel,	Topfhandschuhe,	Schlüssel	für	

Anhängerkupplung,	Fahrzeugausweis,	Gebrauchsanweisung.	 

4.	Vertragswirksamkeit	 

Dieser	Vertrag	ist	zweifach	ausgefertigt	worden	und	hat	erst	Gültigkeit,	wenn	beide	Vertragsparteien	

unterzeichnet	haben.	Vertragsänderungen	sind	nur	in	schriftlicher	Form	gültig.	Die	Parteien	bestätigen	mit	ihrer	

Unterschrift,	dass	sie	ein	Exemplar	dieses	Vertrages	erhalten	haben	und	sich	mit	dem	Inhalt	einverstanden	
erklären.	 

Vermieterin/	Vermieter:	 

____________________________________________________________________________		

Ort,	Datum:	____________________________________________________________________________	

Mieterin/	Mieter:	 

Ort,	Datum:	____________________________________________________________________________		

Wir	wünschen	Ihnen	ein	gelungenes	Fest	und	„E	Guete“	 

	


